
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1985/10/3 7Ob597/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.10.1985

Norm

ABGB §861

ABGB §1284

Rechtssatz

Wohnungsrecht, Verp5egsauszug, Betreuung und P5ege, Rechte für Angehörige sind auch aus objektiver Sicht gerade

bei einem Übergabsvertrag keinesfalls unwesentlich, da die einen Teil des vom Übernehmer zu leistenden Entgelts

darstellen und in einem erheblichen Ausmaß der wirtschaftlichen Absicherung des Übergebers dienen.
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